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wurden die hier erwähnten Kriterien, die im BGE 108 IV 63 ff. aufgestellt worden

waren, nun bestätigt.
Die Anhörung der Basler Expertenkonferenz hat nun das Bundesgericht -

und hierin liegt die massgebende Neuerung - bewogen, eine Gefährdung der
Gesundheit vieler, d. h. von zwanzig Menschen und mehr, dann als vorhanden

zu bezeichnen, wenn es sich um illegalen Betäubungsmittelverkehr handelt,

falls dieser 12 g Heroin, 18 g Kokain, 4 kg Haschisch oder 200 Trips LSD
umfasst. Dr. R. B.

(Urteil vom 21.9.1983)

MITTEILUNGEN

Sozialpolitik und Mitbestimmung

Im Februar wurde dem Bundesrat ein Vorschlag für die Schaffung einer Eidg.
Kommission für Behindertenfragen vorgelegt. Die Kommission soll eine ständige

ausserparlamentarische Kommission zur Beratung des Bundesrates und
der Departemente des Bundes in allen Fragen, die die Belange der Behinderten

betreffen, sein. Die Nr. 1 Januar/Februar der Fachzeitschrift PRO INFIR-
MIS widmet sich der geplanten Eidg. Kommission für Behindertenfragen und
den bestehenden Kantonalen Behinderten-Konferenzen. Es kommen
Standpunkte der Befürworter zum Zuge und kritische Stimmen gegenüber der
geplanten Kommission.

Die Broschüre kann zum Preis von Fr. 4.- bei der Redaktion Pro Infirmis,
Feldeggstr. 71, Postfach 129, 8032 Zürich, bezogen werden. Pro Infirmis
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